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RS OGH 1986/6/5 6Ob530/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1986

Norm

BStG §18

EisbEG §4 Abs1 A

Rechtssatz

Die Enteignungsentschädigung ist auf diejenige 4ktive Nutzungsmöglichkeit abzustellen, die sich für die enteignete

Fläche am Wertermittlungsstichtag ergeben hätte, wenn die Verkehrs9ächenwidmung oder Bausperre nicht erfolgt

wäre. Es ist zu prüfen, wie die als Verkehrs9äche gewidmeten Grundstücke für den Fall, daß keine Verkehrs9äche

benötigt worden wäre, wahrscheinlich gewidmet worden wären.
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